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(2) Für jedes Betreten oder Verlassen des Gebietes 
der Deutschen Demokratischen Bepublik ist ein im Paß 
eingetragenes Visum erforderlich.

§3
(1) Als Pässe im Sinne dieses Gesetzes sind anzusehen:
a) für Personen deutscher Staatsangehörigkeit: 

Diplomatenpässe, Dienstpässe, Reisepässe, Auf- 
entbaltspässe der Deutschen Demokratischen Re
publik;

b) für Ausländer:
anerkannte Pässe des Heimat- oder Aufenthalts
staates und Fremdenpässe der Deutschen Demo
kratischen Republik.

(2) Durch eine Durchführungsbestimmung kann an
geordnet werden, daß andere Ausweise als Paßersatz 
gelten.

§4
Deutsche Staatsangehörige ausweispflichtigen Alters 

können unabhängig von ihrem Wohnsitz einen Paß der 
Deutschen Demokratischen Republik erhalten.

§ 5
Fremdenpässe können alle Personen ausweispflich

tigen Alters erhalten, die keine deutsche Staatsange
hörigkeit besitzen und denen die Beschaffung eines 
Passes ihres Heimatstaates nicht oder nicht innerhalb 
einer angemessenen Frist möglich oder aus besonderen 
Gründen nicht zuzumuten ist. 1

(1) Für die Ausstellung von Pässen sind im Inland das 
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten sowie die


	§ 5


